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zunächst die Kindererziehungszeit rauszunehmen aus 
dem Versorgungsausgleich. 

Private Lebensversicherungen als häufige Alters­
versorgung in den Händen der Ehemänner bleiben 
unberücksichtigt (wenn sie nicht echte Rentenversi­
cherungen sind, was selten ist) und damit dem unge­
wissen und unsicheren Zugewinnausgleich vorbehal­
ten. Dessen gewiß schürzen sich die Ehemänner 
durch Verschuldung zwecks Verrechnung mit even­
tuellen Ansprüchen, jedenfalls aber oft mit Beleihung 
der Lebensversicherungen, sofern diese nicht ohne­
hin im Trennungsjahr aufgelöst werden. 

Die größte Gefahr aber ist die Umgehung des 
Versorgungsausgleichs durch Eheverträge (rigoroser 
Ausschluß selbst bei Hausfrauenehe ... ), was bislang 
von der BGH Rechtsprechung gebilligt wird wegen 
des Schutzes der Privarautonomie (Freie Fahrt für 
freie Bürger!). Hier zeigt sich die besondere Gefahr 
der Ehe aus Liebe (der Frau!), die auf den Preis ihrer 
doch nach der Reform so wertzuschätzenden Arbeit 
(in Haus und Hof) verzichten kann und darf, weil 
die Gesellschaft mehr als ihre Wertschätzung wert­
schätzt, daß freier Wille zum Verzicht, zur Selbstauf­
gabe durch Liebe für Ehemann und Kinder erklärt 
und geschützt wird. 

Es lebe die freie Liebe. Welchen Schutz vergibt 
Art.6 GG und an wen? 

Dabei wird gut versteckt (wohl nicht unabsicht­
lich?) auch das nächste Geschenk an den Ehemann 
vergeben: bei Ausschluß / Verzicht des Versorgungs­
ausgleichs tritt automatisch Gütertrennung ein. 

Welche Frau weiß das, erkennt es und versteht es? 
(Gar mancher Notar weiß es offenkundig nicht). 

Dennoch: der Versorgungsausgleich ist das viel­
leicht einzige verbliebene Präsent der Reform an die 
Frauen. Auch wenn wir uns bei besserem Licht etwas 
anderes wünschen würden, nämlich ein völlig ande­
res Sozialversicherungssystem mit einer staatlichen­
Grundrente (für jede/n) und individueller autono­
mer Aufstockung. 

Zugewinnausgleich 
Der Güterstand der Zugewinngemeimchaft ist in 

Europa selten geworden. Er ist verfestigter Rest patri­
archaler Ehe in der BRD, unverbrüchlich allen Re­
formen in Europa trorzend. 

Gehen fast alle EU-Staaten inzwischen zu (teil­
weise modifizierten Errungenschafugemeinschaften 
über (unlängst Benelux Staaten), darüber hinaus bei 
vertraglicher Änderung des Güterstandes nur mit 
gerichtlicher oder behördlicher Genehmigung, zu­
dem nicht jederzeit möglich, hält sich die BRD an die 
männlichen Schutzregeln; die Gerichte versagen 
selbst Lückenfüllung. 

Die Probleme beginnen schon in der Ehe: 
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Die Verfügungsbeschränkung des § 1365 BGB 
trifft nicht selten nur die Frauen, weil diese oft nur 
einen wesentlichen Vermögensbestandteil besitzen, 
zuweilen sogar einen aus ihrer Familie ererbten. Da­
mit setzt sich ganz versteckt, aber spürbar, die frühere 
patriarchale geseczliche Kontrolle des Ehemannes 
fort, der das Vermögen der Frau verwaltete. 

Minimalforderung deshalb: Änderung des 
§ 1365 BGB. (Auch § 1369 BGB ist Verlängerung 
alten Rechts: Mit ihm bleiben Mitgiften in der Ver­
fügung des Ehemannes). 

Das Einfallstor für Benachteiligung der Frauen im 
Zugewinnausgleich: 

Es gibt keinen Auskunftsanspruch zum Zeit­
punkt des Getrenndebens. Die Trennungszeit eröff­
net vielmehr dem Ehemann als dem regelmäßigen 
Inhaber größerer Vermögensteile vielfältige Möglich­
keiten der Vermögensminderung. Einfach und prak­
tisch die Räumung der Konten wegen trennungsbe­
dingten Mehrbedarfes, wenn der Mitfünfziger sich 
der vierten Lebenspartnerin zuwendet, die sich gera­
de in den jugendlichen Jahren des Bedürfnisses nach 
Komfort oder gar Luxus befindet. 

Auch hier kann jedoch dieser unzureichende 
Schutz des Güterstandes der Zugewinngemeinschaft 
bereinigt oder beseitigt werden durch ein Vertrags­
werk: den Ausschluß der Zugewinngemeinschaft, 
nicht etwa durch Wahl der Gütergemeinschaft, son­
dern der Gütertrennung, was in der alltäglichen Pra­
xis häufig ist, auch ohne Modifizierung. Auch hier 
werden unter Berufung auf Privatautonomie und 
Gleichberechtigung der Eheleute selbst kompensato­
rische Rechte ausgehebelt, die aus ungleichen Aus­
gangsbedingungen folgen müßten. 

Minimale Forderung deshalb: notwendige ge­
richtliche Überprüfung und Genehmigung von Ehe­
verträgen. 

Gibt es also noch eine Hoffnung, daß Rechtspo­
sitionen sich für Frauen gestalten ließen? 

Oder nehmen wir von unseren Illusionen Ab­
schied mit einem kleinen übriggebliebenen Wunsch, 
einem Hoffnungsschimmer, ohne den wir nicht ar­
beiten und nicht leben können? Oder wechseln wir 
die Schiene, stellen eine Weiche für den Zug, von 
dem wir nicht abspringen können und nicht absprin­
gen sollen? Frauen sind von altersher im Patriarchat 
Grenzgängerinnen, gewohnt, die Räume zu wechseln. 
Derzeit ist wohl nicht angesagt, Gesetze mit klarer 
Frauenrechtsposition durchzusetzen oder auch nur 
durchzuführen. Wenden wir uns nun zu realem Tun, 
ohne unsere Vorstellungen aufzugeben, versuchen 
wir nun, im formell gleichen Recht materiellVetrags­
gesraltung. Ein Irrtum führt nicht in die Ausweglo­
sigkeit, Versuch macht klug, und Grenzgänge ma­
chen erfinderisch. 
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